
00SV/22/063
Antrag
Stadt Burg Stargard
öffentlich

Antrag AfD-Fraktion
Solarenergieanlagen im Sanierungsgebiet 

ermöglichen! – Änderung Gestaltungssatzung
Organisationseinheit:
Bau- und Ordnungsamt

Datum
08.09.2022

Bearbeitung:
Janett Segeth

Einreicher:
AfD-Fraktion Stargard

Beratungsfolge Geplante 
Sitzungstermine

Ö / N

Stadtentwicklungsausschuss (Vorberatung) Ö
Hauptausschuss der Stadtvertretung Burg 
Stargard (Anhörung) 20.09.2022 N
Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard 
(Entscheidung) 05.10.2022 Ö
Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard 
(Entscheidung) 19.10.2022 Ö
Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard 
(Entscheidung) 10.11.2022 Ö
Stadtentwicklungsausschuss (Vorberatung) 24.11.2022 Ö
Hauptausschuss der Stadtvertretung Burg 
Stargard (Anhörung) 29.11.2022 N
Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard 
(Entscheidung) 14.12.2022 Ö

Beschlussvorschlag
Die Stadtvertretung beschließt die 1. Änderung der Gestaltungssatzung Stadt 
Burg Stargard (lt. Anlage).

Sachverhalt
Mit der Änderung wird das Verbot von Solarenergieanlagen an Dachflächen im 
Geltungsbereich der Satzung aufgehoben. Nicht nur in einer Zeit der 
Energiekrise, muss es jedem Einwohner unserer Stadt in gleicher Weise 
ermöglicht werden, selbst für seinen Energiebedarf zu sorgen. Ebenso fallen 
gerade die Verbote von Solarenergieanlagen in anderen Städten, auch weil 
dadurch landwirtschaftliche Flächen ihrem ursprünglichen und wichtigen Zweck 
zur Verfügung stehen. Die Änderung bedarf eines zügigen Beschlusses, da die 
Landesregierung ab Oktober ein im Volumen begrenztes Förderprogramm für 
Balkonkraftwerke beschlossen hat, die natürlich auch mangels Balkonen an 
Dachflächen befestigt werden können. 
.

rechtliche Grundlagen
 keine Angabe

Finanzielle Auswirkungen
 Keine



Anlage/n
1 2022-09-06 Antrag-AfD_Gestaltungssatzung-ändern (öffentlich)

2 2022-09-21 Antrag AfD-Fraktion Öffentliche Brunnen bauen 
(öffentlich)



Antrag entsprechend § 23 Abs. 4 KV M-V 
sowie der Geschäftsordnung der Stadt Burg Stargard 

 

Antrag 

Bezeichnung des Antrages 
 
Solarenergieanlagen im Sanierungsgebiet ermöglichen! – Änderung der Gestaltungssatzung 
 

Antrags-Nr.  

Datum: 06.09.2022 

Beratungsfolge: Stadtvertretung 

Inhalt des Antrages: 
 
Die Stadtvertretung beschließt die 1. Änderung der Gestaltungssatzung Stadt Burg Stargard 
(lt. Anlage). 

 

Sachverhalt: 
 
Mit der Änderung wird das Verbot von Solarenergieanlagen an Dachflächen im Geltungsbereich der 
Satzung aufgehoben. 
Nicht nur in einer Zeit der Energiekrise, muss es jedem Einwohner unserer Stadt in gleicher Weise 
ermöglicht werden, selbst für seinen Energiebedarf zu sorgen. Ebenso fallen gerade die Verbote 
von Solarenergieanlagen in anderen Städten, auch weil dadurch landwirtschaftliche Flächen ihrem 
ursprünglichen und wichtigen Zweck zur Verfügung stehen. 
Die Änderung bedarf eines zügigen Beschlusses, da die Landesregierung ab Oktober ein im Volu-
men begrenztes Förderprogramm für Balkonkraftwerke beschlossen hat, die natürlich auch man-
gels Balkonen an Dachflächen befestigt werden können. 

 

Haushaltsrechtliche Auswirkungen: keine 

Finanzierungsvorschlag:  

 

Anlage: 1. Änderung der Gestaltungssatzung Stadt Burg Stargard vom 17.10.2018 

 

Einreicher: AfD-Fraktion Stargard 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
   

 

1. Änderung der Gestaltungssatzung Stadt Burg Stargard vom 17.10.2018 
 
Zum Schutz und zur zukünftigen Gestaltung des Stadtbildes der historischen Innenstadt 
der Stadt Burg Stargard, das von besonderer geschichtlicher, architektonischer und 
städtebaulicher Bedeutung ist, wird auf Grund des § 86 Absatz 1 Nr. 1 der Landesbau-
ordnung Mecklenburg-Vorpommern vom 15. Oktober 2015 (GVOBI. M-V 2015 Seite 
344) in der gültigen Fassung nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung der 
Stadt Burg Stargard vom 17.10.2018 folgende 1. Änderungssatzung erlassen: 
 

§1 Der § 9 der Gestaltungssatzung erhält folgende Fassung: 
 
§ 9 Dacheinschnitte/Dachbalkone/Staffelgeschosse/Glasdachflächen 
 
An Dachflächen, die öffentlichen Straßen, Plätzen und Wegen zugewandt sind, sind 
Dacheinschnitte, Dachbalkone, Staffelgeschosse und Glasdachflächen nicht zulässig. 

 
§ 2 Inkrafttreten 

 
Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Lorenz 
Bürgermeister 
 
 



 
 

 

 
   

        

 
   

 

XV. Wahlperiode 
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